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Sehr geehrte Mandanten,

schon vor Jahren hat der BFH in verschiedenen Urteilen klargestellt,

dass Zuzahlungen zu oder auch die Übernahme von Fahrzeugkosten

durch den Arbeitnehmer zur Minderung des geldwerten Vorteils für die

Überlassung des Dienstwagens führen.

Aktuell stellt nun jedoch das FG Münster mit Urteil vom 14.3.2019 (Az:

10 K 2990/17 E) klar, dass eine Minderung des geldwerten Vorteils des

Arbeitnehmers aus der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs

nur für solche Aufwendungen erfolgt, die für den Arbeitnehmer aus

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig sind. Dies sind Auf-

wendungen, die zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder

aber zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sind. Im Urteilsfall

ließen die erstinstanzlichen Richter die anteilig auf die Garage eines

Arbeitnehmers entfallenden Grundstückskosten nicht als Minderung

des geldwerten Vorteils für die Überlassung eines Fahrzeugs zu, wenn

die Unterbringung in der Garage als freiwillige (!) Leistung des Arbeit-

nehmers erfolgt.

Höchstrichterlich ist bisher noch nicht entschieden, ob sich auch

freiwillige Leistung des Arbeitnehmers mindernd bei der Bemessung

der Höhe des geldwerten Vorteils auswirken können. Revision wurde

gegen die vorliegende Entscheidung leider nicht eingelegt. Für die Pra-

xis empfiehlt es sich jedoch, in ähnlich gelagerten Fällen den Arbeit-

nehmer arbeitsvertraglich zu verpflichten, den Firmenwagen in der

privaten Garage unterzustellen. Besteht eine solche Verpflichtung,

sollten die anteiligen Garagenkosten auch wieder mindernd beim geld-

werten Vorteil für den Dienstwagen berücksichtigt werden können.

Man muss halt nur wissen, wie!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.09.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Einkommensteuer

Kirchensteuer

Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2019.

Solidaritätszuschlag: BMF informiert über Gesetz zu 
Rückführung

Das Bundesfinanzministerium hat seinen Referentenentwurf eines 

Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 bekannt ge-

geben. Wie es mitteilt, soll der Solidaritätszuschlag in einem ersten 

Schritt zugunsten niedrigerer und mittlerer Einkommen zurückgeführt 

werden. So würden rund 90 Prozent aller Zahler des Solidaritätszu-

schlags zur Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer vom Soli-

daritätszuschlag vollständig entlastet.

Zum Hintergrund führt das Ministerium aus, der Solidaritätszuschlag 

sei eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 Nr. 6 

des Grundgesetzes zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. 

Das Aufkommen stehe allein dem Bund zu. Der Solidaritätszuschlag 

sei durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungs-

programms vom 23.06.1993 mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 

1995 an eingeführt worden. Er diene, flankiert von anderen Maßnah-

men eines Gesamtkonzepts, der Umsetzung des Föderalen Konsolidie-

rungsprogramms im Rahmen der Wiedervereinigung.

Bundesfinanzministerium, PM vom 12.08.2019

Verlustausgleich: Nicht mit Kirchensteuer- 
Erstattungsüberhang

Ein Erstattungsüberhang aus zurückgezahlter Kirchensteuer kann nicht 

mit Verlustvorträgen ausgeglichen werden und ist daher als Einkom-

men zu versteuern. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Im Streitfall wurde den Klägern für das Streitjahr 2012 in den Vorjah-

ren gezahlte Kirchensteuer erstattet, da sich aufgrund einer für diese 

Jahre durchgeführten Außenprüfung das zu versteuernde Einkommen 

gemindert hatte. Die Kläger gingen davon aus, dass der sich hieraus er-

gebende Erstattungsüberhang aus Kirchensteuer in Höhe von 166.744 

Euro mit einem Verlustvortrag aus den Vorjahren zu verrechnen sei. Fi-

nanzamt, Finanzgericht und schließlich auch der BFH lehnten dies ab.

Einkommensteuerrechtlich sei die gezahlte Kirchensteuer als Son-

derausgabe abzugsfähig (§ 10 Absatz 1 Nr. 4 EStG). Sonderausgaben 

minderten nicht bereits den Gesamtbetrag der Einkünfte, sondern erst 

das Einkommen (§ 2 Absatz 4 EStG). Die Erstattung von in Vorjahren 

gezahlter Kirchensteuer werde vorrangig mit Kirchensteuerzahlungen 

desselben Jahres verrechnet. Entsteht dabei ein Kirchensteuer-Erstat-

tungsüberhang, führe dies nach einer seit 2012 geltenden Neurege-

lung zu einem „Hinzurechnungsbetrag“ (§ 10 Absatz 4b EStG). Bislang 

ungeklärt war laut BFH, ob der Hinzurechnungsbetrag – vergleichbar 

mit einer Einkunftsart – den Gesamtbetrag der Einkünfte erhöht und 

folglich dann durch einen Verlustvortrag, der nach der einschlägigen 

gesetzlichen Regelung (§ 10d Absatz 2 EStG) vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte abzuziehen ist, ausgeglichen werden kann.

Der BFH begründet die Ablehnung einer dahin gehenden Verlustver-

rechnung damit, dass der Kirchensteuer-Erstattungsüberhang wie die 

ursprüngliche gezahlte Kirchensteuer als – negative – Sonderausgabe 

zu berücksichtigen ist. Durch die Hinzurechnung könne es daher – wie 

im Streitfall – dazu kommen, dass Einkommensteuer gezahlt werden 

muss, obwohl der Gesamtbetrag der Einkünfte nach Verlustausgleich 

null Euro beträgt. Es komme dann zu einer Besteuerung allein des 

Vorteils aus der Erstattung von (früheren) Abzugsbeträgen. Dies gelte 
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auch dann, wenn sich die erstatteten Kirchensteuern im Zahlungsjahr 

letztlich nicht steuermindernd ausgewirkt haben, da der mit § 10 Ab-

satz 4b EStG verfolgte Vereinfachungszweck verfehlt würde, wenn dies 

in jedem Einzelfall ermittelt werden müsste.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.03.2019, IX R 34/17

Steuerberater laut Steuerberaterverband keine  
Auftragsverarbeiter nach DSGVO

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) geht ebenso wie die 

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) davon aus, dass Steuerberater, 

die Löhne und Gehälter abrechnen, keine nur weisungsgebundenen 

Auftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) sind. Anders sähen dies einzelne Landesdatenschutzbehörden, so 

der DStV. Sie meinten, bei der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung würden 

Steuerberater nach Anweisung arbeiten und müssten deshalb eine Ver-

einbarung zur Auftragsverarbeitung mit ihren Mandanten schließen.

Dieser Auffassung stünden die Beratungspraxis und die zwingenden 

Berufsregeln der Steuerberater ausdrücklich entgegen, betont DStV-

Präsident Elster. Steuerberater würden immer eigenverantwortlich 

und unabhängig arbeiten. In der Praxis seien sie es, die sich etwa um 

die Ermittlung der korrekten Stundenvergütung und die Einhaltung des 

gesetzlichen Mindestlohns kümmern.

Die unterschiedlichen Positionen müssten im Interesse der Betroffe-

nen in den gemeinsamen Fachgremien der Datenschutzbehörden be-

handelt und rechtlich gelöst werden.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 12.08.2019

Ehrenamtliche Betreuerin: Aus Landeskasse gezahlte 
Aufwandsentschädigungen können steuerpflichtig 
sein

Die aus der Landeskasse an die Klägerin für ihre selbstständige Tätig-

keit als ehrenamtliche Betreuerin gezahlten Aufwandsentschädigun-

gen sind nur in Höhe des Freibetrags nach § 3 Nr. 26b des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) steuerfrei. Übersteigen die Vergütungen 

den Freibetrag von 2.100 Euro beziehungsweise 2.400 Euro ab dem 

Streitjahr 2013, sind sie insoweit steuerpflichtig. Dies entschied das 

Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Da Revision eingelegt wurde, 

ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. Die Klage der Klägerin 

auf vollumfängliche Steuerbefreiung blieb erfolglos.

Die Klägerin ist für ein im Bereich der Behindertenhilfe tätiges ge-

meinnütziges Sozialunternehmen als Betreuerin mehrerer Personen 

selbstständig tätig. Ihr Aufwendungsersatz wird ausschließlich aus der 

Landeskasse aus dem Titel des Staatshaushalts Baden-Württemberg 

„Auslagen in Rechtssachen“ bezahlt. Die Aufwandsentschädigung ist 

im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und im Justizvergütungs- und 

Entschädigungsgesetz festgesetzt. Das beklagte Finanzamt berück-

sichtigte lediglich den Freibetrag nach § 3 Nr. 26b EStG. Diese Norm 

sei ab 2011 anzuwenden und gehe als Spezialvorschrift der von der Klä-

gerin genannten Steuerbefreiungsnorm § 3 Nr. 12 EStG vor.

Das FG Baden-Württemberg bestätigte die Auffassung des Finanz-

amts. Zum einen seien die Vergütungen an die Klägerin im Haushalts-

plan nicht als Aufwandsentschädigung ausgewiesen. Dies sei jedoch 

nach dem historischen Willen des Gesetzgebers, der Systematik und 

dem Zweck der Norm § 3 Nr. 12 EStG erforderlich. Auf die insoweit ge-

änderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs habe der Gesetzgeber 

umgehend reagiert und § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG neu gefasst. Zum ande-

ren habe der Gesetzgeber mit § 3 Nr. 26b EStG ab dem Streitjahr 2011 

nach der Gesetzesbegründung eine neue Steuerbefreiungsvorschrift 

für ehrenamtliche Betreuer geschaffen. Diese Norm gelte ihrem Wort-

laut nach sowohl für aus der Landeskasse als auch für vom Betreuten 

bezahlte ehrenamtliche Betreuer. Sie regle die Entschädigungen an 

ehrenamtliche Betreuer abschließend und gehe § 3 Nr. 12 EStG zur 

gleichmäßigen steuerlichen Behandlung aller ehrenamtlichen Betreu-

er vor.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 06.03.2019, 2 K 317/17

Finanztransaktionsteuer: Bundesregierung verweist 
auf positive Erfahrungen in anderen Ländern

Nach Ansicht der Bundesregierung wird die geplante Einführung einer 

Finanztransaktionsteuer keine negativen Effekte auf die Finanzstabili-

tät haben. In ihrer Antwort (BT-Drs. 19/12142) auf eine Kleine Anfrage 

der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/11620) heißt es, die Erfahrung mit einer 

Finanztransaktionsteuer in zahlreichen Industrieländern wie zum Bei-
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spiel Frankreich, Italien, Belgien, Finnland und Irland belegten, dass ein 

signifikanter Rückgang der Aktienquote im Anlageverhalten der Spa-

rer nicht zu befürchten sei. Der Bundesfinanzminister gehe davon aus, 

dass noch im Jahr 2019 eine Einigung unter den Finanzministern der 

verstärkten Zusammenarbeit in der Europäischen Union herbeigeführt 

werden könne.

In der Vorbemerkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine 

Anfrage wird auf den Beschluss von Deutschland und Frankreich im 

Jahr 2018 verwiesen, den stockenden Verhandlungen über die Einfüh-

rung einer Finanztransaktionsteuer einen neuen Impuls zu geben und 

die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einem erfolgreichen Abschluss 

zu bringen. Die in Frankreich bestehende Finanztransaktionsteuer, die 

vornehmlich auf eine Besteuerung von Transaktionen mit im Inland 

emittierten Aktien abzielt, solle dabei grundsätzlich als Vorbild dienen. 

Die zum Beispiel auch in Italien eingeführte Finanztransaktionsteuer 

auf Aktientransaktionen habe sich bewährt, erklärt die Bundesregie-

rung in der Antwort.

Deutscher Bundestag, PM vom 13.08.2019

Antrag auf Erstattung der deutschen Steuer auf  
Kapitalerträge: Hinweis auf redaktionelle Änderungen

Über eine Änderung des Vordrucks „Antrag auf Erstattung der deut-

schen Steuer auf Kapitalerträge (de/en)“ informiert das Bundeszent-

ralamt für Steuern (BZSt).

Zur Angleichung der englischsprachigen Version des Formulars an die 

deutschsprachige Fassung seien redaktionelle Änderungen vorgenom-

men worden. Der Vordruck sei nun sowohl in der deutschen als auch in 

der englischen Sprachfassung inhaltlich identisch aufgebaut.

Der Antrag steht auf den Seiten des BZSt online zur Verfügung.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 25.07.2019

Optionsgeschäfte: Gewinne werden besteuert,  
Verluste nicht berücksichtigt

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, Gewinne aus Op-

tionsgeschäften zu besteuern, Verluste allerdings steuerlich nicht an-

zuerkennen.

In der Antwort (BT-Drs. 19/1138) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Frak-

tion (BT-Drs. 19/10976) heißt es, bei Optionsgeschäften handele es 

sich um hochspekulative Geschäfte, die aufgrund der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs steuerlich günstiger behandelt würden als dies 

im Unternehmensteuerreformgesetz 2008 bezweckt gewesen sei. Mit 

einer Gesetzesänderung solle jetzt der ursprüngliche Gesetzeszweck 

wiederhergestellt werden, so die Bundesregierung. Wenn der Steuer-

pflichtige das hochspekulative Risiko eines Optionsgeschäfts eingehe 

und hieraus Wertzuwächse erzielt würden, seien diese der Einkom-

mensbesteuerung zu unterwerfen. Andernfalls bestehe die Gefahr, 

dass Kapitalerträge über Gestaltungen mit diesen Derivaten der Be-

steuerung entzogen werden könnten.

Der Gesetzgeber sei allerdings beim Verfall einer Option nicht ge-

zwungen, die Allgemeinheit mit den Kosten des Steuerpflichtigen für 

seine Risikogeschäfte zu belasten, wenn die Spekulation nicht aufgehe. 

In der Antwort wird außerdem auf die Anwendung verschiedener Ur-

teile des Bundesfinanzhofs eingegangen.

Deutscher Bundestag, PM vom 02.08.2019

Devisentermingeschäft eines Publikums- 
Schiffsfonds: Gewinne unterfallen nicht der  
Tonnagebesteuerung

Schließt ein Publikums-Schiffsfonds ein Devisentermingeschäft ab, 

das in seiner Intention und Umsetzung im Wesentlichen dazu be-

stimmt ist und durchgeführt wird, die prospektierte Ausschüttung an 

die Anleger gegen Währungsschwankungen abzusichern, so unterfal-

len Gewinne aus diesem Geschäft nicht der Tonnagebesteuerung nach 

§ 5a Einkommensteuergesetz (EStG). Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Schleswig-Holstein entschieden.

Die Klägerin ist eine Schifffahrtsgesellschaft in der Rechtsform einer 

GmbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und 

Betrieb eines Schiffes. Sie ermittelte ihren Gewinn seit 2004 nach § 5a 

Absatz 1 EStG. Im Emissionsprospekt hieß es unter anderem: „… Ein 

Wechselkursrisiko besteht daher nur im Hinblick auf die Leistung der 

Auszahlungen an die Gesellschafter, einen Teil der Schiffbetriebskos-

ten sowie die Gesellschaftskosten. Im Rahmen der Prognoserechnung 

wurde über die gesamte Laufzeit des Fonds mit einem Wechselkurs 
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von … USD/EUR gerechnet. (…) Es besteht das Risiko, dass ein höherer 

Euro-Kurs als USD … pro EUR nur Auszahlungen an die Gesellschafter 

in einer gegenüber den Prospektangaben verminderten Höhe zulässt. 

Bis zum Jahr … wurde ein großer Teil der Auszahlungen durch USD-

Terminverkäufe wie folgt gesichert: …“

Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde ein Gewinn aus einem Ter-

mingeschäft – dessen Mittel für eine Ausschüttung verwendet worden 

waren – festgestellt. Das Finanzamt setzte daher nicht durch die Ton-

nagebesteuerung abgegoltene Einnahmen aus Devisentermingeschäf-

ten in entsprechender Höhe an.

Das FG entschied, dass dies zu Recht erfolgt sei. Denn sofern ein Pu-

blikums-Schiffsfonds ein Devisentermingeschäft abschließe, das in 

seiner Intention und Umsetzung im Wesentlichen dazu bestimmt sei 

und durchgeführt werde, um die prospektierte Ausschüttung an die 

Anleger gegen Währungsschwankungen abzusichern, stehe diese Si-

cherung in erster Linie in einer direkten, dichten und nicht durch etwas 

Drittes vermittelten Verbindung zu den privaten Vermögensinteressen 

der Gesellschafter. Die Bedienung der Gesellschafterinteressen diene 

jedoch nicht in einem hinreichenden unmittelbaren Maß dem Einsatz 

oder der Vercharterung von Schiffen im Sinne des § 5a EStG.

FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 26.03.2019, 4 K 19/19, rkr

Grunderwerbsteuer: Share Deals werden  
eingedämmt

Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künftig nicht 

mehr so leicht umgehen können. Dazu hat die Bundesregierung eine 

Gesetzesänderung auf den Weg gebracht.

Derzeit nutzten einige Immobilieninvestoren ein Schlupfloch: Statt ei-

ner Immobilie kauften sie Anteile an der Firma, die Eigentümerin der 

Immobilie ist. Diese so genannten Share Deals seien bislang grunder-

werbsteuerfrei geblieben, solange Investoren weniger als 95 Prozent 

der Unternehmensanteile kaufen. Das Problem ist laut Bundesregie-

rung, dass mitgebrachte Co-Investoren häufig die verbleibenden An-

teile übernehmen. Nach einer Wartezeit von fünf Jahren könnten dann 

beide die Anteile steuerfrei vereinen.

Diese Art der Steuergestaltung führe – vor allem bei hochpreisigen 

Immobilien – zu erheblichen Steuerausfällen, so die Bundesregierung. 

Sie habe sich deshalb im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Steu-

erumgehungen bei der Grunderwerbsteuer wirksam einzudämmen. 

Die entsprechende Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes habe sie 

nun auf den Weg gebracht.

Neu sei vor allem die Senkung der Beteiligungsgrenze von 95 auf 90 

Prozent. Außerdem werde die geltende Haltefrist der Anteile von fünf 

auf zehn Jahre erhöht. Die Regelungen sollten künftig auch für Kapital-

gesellschaften gelten, statt wie bisher nur für grundbesitzende Perso-

nengesellschaften.

Bundesregierung, PM vom 31.07.2019

Zu Unrecht gezahltes Kindergeld: Vater trotz  
Auszahlung an Mutter erstattungspflichtig

Ein Vater muss zu Unrecht gezahltes Kindergeld auch dann an die Fa-

milienkasse zurückerstatten, wenn es nicht an ihn, sondern auf seine 

Anweisung auf ein Konto der Mutter ausgezahlt wurde, auf das er kei-

nen Zugriff hat. Dies hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz ent-

schieden.

Zugunsten des Klägers wurde für seinen Sohn Kindergeld festgesetzt 

und bis einschließlich Januar 2018 auf das vom Kläger im Kindergeld-

antrag angegebene Konto seiner Ehefrau ausgezahlt. Bereits im Juli 

2017 war der Sohn verstorben, sodass die Familienkasse die Festset-

zung des Kindergeldes ab August 2017 aufhob und den Kläger auffor-

derte, das für die Zeit von August 2017 bis Januar 2018 bereits gezahlte 

Kindergeld in Höhe von 1.154 Euro zu erstatten.

Dagegen legte der Kläger Einspruch ein und machte geltend, das Kin-

dergeld sei auf das Konto der von ihm getrennt lebenden Ehefrau aus-

gezahlt worden, auf das er keinen Zugriff habe.

Einspruch und Klage blieben erfolglos. Auch das FG hielt den Einwand 

des Klägers für irrelevant. Die Familienkasse habe nur aufgrund der 

Zahlungsanweisung des Klägers an die Ehefrau gezahlt mit dem Ziel, 

die Kindergeldforderung des Klägers zu erfüllen. Daher sei nicht die 

Ehefrau, sondern der Kläger Empfänger der Leistung gewesen. Er müs-

se nun das zu Unrecht gezahlte Kindergeld zurückerstatten. 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.06.2019, 5 K 1182/19
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Geschäfts-
führer

Meldepflicht für elektronische Kassensysteme:  
Vordruck abwarten

Das bayerische Landesamt für Steuern (LfSt) rät in Bezug auf die Mel-

depflicht für elektronische Kassensysteme, den amtlichen Vordruck 

abzuwarten.

Zum Hintergrund führt das LfSt aus, ab dem 01.01.2020 müssten 

Steuerpflichtige ihr elektronisches Aufzeichnungssystem an die Fi-

nanzämter melden. Betroffen seien vor allem Kassensysteme. Dem 

zuständigen Finanzamt seien unter anderem die Art und Anzahl der 

im jeweiligen Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeich-

nungssysteme und der zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-

tungen mitzuteilen. Für Steuerpflichtige, die ein elektronisches Auf-

zeichnungssystem vor dem 01.01.2020 angeschafft haben, gelte dafür 

eigentlich eine Frist bis zum 31.01.2020 (vgl. § 146a Absatz 4 Abga-

benordnung).

Die Meldung an das Finanzamt sei nach der gesetzlichen Regelung aus-

schließlich mittels eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks möglich. 

Dieser stehe derzeit noch nicht zur Verfügung. Eine Meldung sei des-

halb noch nicht möglich, betont das LfSt. Betroffene Unternehmen 

sollten daher abwarten, bis der Vordruck veröffentlicht wird.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 23.07.2019

Differenzbesteuerung beim „Ausschlachten“ von 
Gebrauchtfahrzeugen

Was der BFH bereits 2017 entschieden hat (Urteil vom 23.2.2017, Az. V 

R 37/15), wird jetzt endlich auch im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

(UStAE) festgeschrieben. Dort wird in Abschnitt 25a.1. der Absatz 4 

UStAE um die folgenden Regelungen ergänzt:

 � Die Differenzbesteuerung ist auch dann anwendbar, wenn ein Un-

ternehmer Gegenstände liefert, die er gewonnen hat, indem er 

die zuvor von ihm erworbenen Gebrauchtgegenstände, z. B. Ge-

brauchtfahrzeuge, zerlegt hat.

 � Die Einkaufspreise der ausgebauten und weiterverkauften Einzel-

teile sind im Wege der sachgerechten Schätzung zu ermitteln.

 � Die Schätzungsgrundlage ist in einer Anlage zu den Warenein-

gangsrechnungen zu erläutern und – soweit vorhanden – durch er-

gänzende Unterlagen zu belegen.

Weiterhin nicht anwendbar ist die Differenzbesteuerung, wenn aus 

den ausgebauten Teilen etwas Neues entsteht. Im Gesetz heißt es 

dazu: „Wird aus mehreren Einzelgegenständen, die jeweils für sich die 

Voraussetzungen der Differenzbesteuerung erfüllen, ein einheitlicher 

Gegenstand hergestellt oder zusammengestellt, unterliegt die an-

schließende Lieferung dieses „neuen“ Gegenstandes nicht der Diffe-

renzbesteuerung.“

Massenentlassung: Arbeitgeber darf Kündigungs-
schreiben vor Anzeige bei der Agentur für Arbeit 
unterzeichnen

Ein Arbeitgeber verstößt nicht gegen § 17 Absatz 1 Kündigungsschutz-

gesetz (KSchG), wenn er bei einer Massenentlassung die Kündigungs-

schreiben unterzeichnet und dann die Entlassungen bei der Agentur 

für Arbeit anzeigt. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-

Brandenburg in mehreren Urteilen entschieden. Dabei ist es jeweils 

von einer Entscheidung des LAG Baden-Württemberg vom 21.08.2018 

(12 Sa 17/18) abgewichen.

Die Arbeitgeberin hatte eine Vielzahl von Kündigungsschreiben un-

terzeichnet, anschließend die Massenentlassung bei der Agentur für 

Arbeit angezeigt und dann die Kündigungsschreiben versandt. Das 

LAG hat dieses Vorgehen für rechtlich zulässig gehalten. Das Verfah-

ren nach § 17 Absatz 1 KSchG diene – anders als das Konsultationsver-

fahren nach § 17 Absatz 2 KSchG beziehungsweise die Betriebsrats-

anhörung nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz – nicht dazu, auf den 

Kündigungsentschluss des Arbeitgebers einzuwirken; der Arbeitgeber 

dürfe daher endgültig zur Vornahme der Massenentlassung entschlos-

sen sein, bevor er diese bei der Agentur für Arbeit anzeige. 

Ob die Massenentlassungsanzeige vor dem Absenden oder erst vor 

dem Zugang der Kündigungserklärungen erfolgen müsse, hat das LAG 

Berlin-Brandenburg unterschiedlich entschieden. Einmal hielt es das 

Absenden der Kündigungserklärung für entscheidend (21 Sa 1534/18), 
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einmal den Zugang der Kündigungserklärung (18 Sa 1449/18). Nur im 

Verfahren 21 Sa 1534/18 ließ das LAG die Revision zum Bundesarbeits-

gericht zu.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.04.2019, 21 

Sa 1534/18 sowie Urteil vom 09.05.2019, 18 Sa 1449/18

Betriebsratswahl: Ein Verkaufsbereich darf nicht in 
kleine Regionen aufgeteilt werden

Eine Betriebsratswahl in einem Einzelhandelsunternehmen (hier ging 

es um einen Verkaufsbereich von ALDI) ist unwirksam, wenn vor der 

Wahl jeweils 4 Filialen aus dem gesamten 67 Filialen umfassenden Be-

reich zu einzelnen Regionen zusammengeschlossen wurden, und für 

die dann jeweils ein separater Betriebsratsvorsitzender gewählt wurde.

Die einzelnen Verkaufsregionen stellen keine betriebsratsfähige Ein-

heit dar, erklärte das Arbeitsgericht Düsseldorf. Vielmehr sei nur der 

komplette Verkaufsbereich mit allen 67 Filialen die betriebsratsfähige 

Einheit. 

ArbG Düsseldorf, 8 Bv 224/18 vom 05.06.2019

Urlaub droht zu verfallen: Arbeitgeber zu Hinweis 
verpflichtet

Der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers erlischt in der Regel nur 

dann am Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-

nehmer zuvor über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen 

belehrt hat. Dies hat das das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln ent-

schieden und darauf hingewiesen, dass sich diese Initiativlast des Ar-

beitgebers nicht nur auf das laufende Kalenderjahr, sondern auch auf 

den Urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bezieht.

Der Kläger war in der Zeit vom 01.09.2012 bis zum 31.03.2017 als Bote 

bei dem beklagten Apotheker beschäftigt. Bezüglich der Urlaubsan-

sprüche des Klägers trafen die Parteien im Arbeitsvertrag eine Rege-

lung, wonach der Kläger seinen Jahresurlaub auf eigenen Wunsch in 

Form einer wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung nimmt. Statt der 

bezahlten 30 Stunden/Woche arbeitete der Kläger nur 27,5 Stunden/

Woche. Die Gewährung darüberhinausgehenden Urlaubs hat der Klä-

ger während des Arbeitsverhältnisses nicht verlangt. Nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses begehrte er einen finanziellen Ausgleich für in 

den Jahren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub.

In erster Instanz hatte der Kläger mit seiner Klage im Hinblick auf Ur-

laub aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 keinen Erfolg. Die Berufung 

des Klägers vor dem LAG Köln war im Wesentlichen erfolgreich. Nach 

der Bewertung des LAG sind die Urlaubsansprüche des Klägers nicht 

durch den geringeren Arbeitszeitumfang erfüllt worden. Die wöchent-

liche Arbeitszeitverkürzung stelle keinen Erholungsurlaub im Sinne des 

Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) dar.

Die Urlaubsansprüche des Klägers seien auch nicht gemäß § 7 Absatz 

3 BUrlG verfallen. Unter Berücksichtigung des europäischen Rechts 

verfalle der Urlaub eines Arbeitnehmers in der Regel nur, wenn der 

Arbeitgeber ihn zuvor konkret aufgefordert habe, den Urlaub zu neh-

men, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewiesen habe, dass der 

Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungs-

zeitraums erlösche. Entsprechende Vorgaben hatte am 06.11.2018 der 

Europäische Gerichtshof unter dem Aktenzeichen C-684/16 gemacht. 

Dem Arbeitgeber obliege die Initiativlast, im laufenden Kalenderjahr 

den Arbeitnehmer konkret aufzufordern, den Urlaub zu nehmen. Diese 

Obliegenheit des Arbeitgebers bezieht sich nach Auffassung des LAG 

auch auf Urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 09.04.2019, 4 Sa 242/18

Websites mit Facebook-“Gefällt mir“-Button mit-
verantwortlich für Datenerhebung und -weitergabe

Der Betreiber einer Website, in der der „Gefällt mir“-Button von Fa-

cebook enthalten ist, kann für das Erheben und die Übermittlung der 

personenbezogenen Daten der Besucher seiner Website gemeinsam 

mit Facebook verantwortlich sein. Dagegen ist er grundsätzlich nicht 

für die spätere Verarbeitung dieser Daten allein durch Facebook ver-

antwortlich. Dies stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) klar.

Fashion ID, eine deutsche Online-Händlerin für Modeartikel, band in 

ihre Website den „Gefällt mir“-Button von Facebook ein. Anscheinend 

hat diese Einbindung zur Folge, dass beim Aufrufen der Website von 

Fashion ID durch einen Besucher die personenbezogenen Daten dieses 

Besuchers an Facebook Ireland übermittelt werden. Offenbar erfolgt 

diese Übermittlung, ohne dass sich der Besucher dessen bewusst ist 
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und unabhängig davon, ob er Facebook-Mitglied ist oder den „Gefällt 

mir“-Button angeklickt hat.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wirft Fashion ID vor, 

personenbezogene Daten der Besucher ihrer Website ohne deren Ein-

willigung und unter Verstoß gegen die Informationspflichten nach den 

Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten an Facebook 

Ireland übermittelt zu haben.

Das mit dem Rechtsstreit befasste Oberlandesgericht (OLG) Düssel-

dorf rief den EuGH an. Dieser stellt zunächst klar, dass die alte Daten-

schutzrichtlinie nicht dem entgegensteht, dass es Verbänden zur Wah-

rung von Verbraucherinteressen erlaubt ist, gegen den mutmaßlichen 

Verletzer von Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten Kla-

ge zu erheben. Der EuGH weist darauf hin, dass die neue Datenschutz-

Grundverordnung nunmehr ausdrücklich diese Möglichkeit vorsieht. 

Der Gerichtshof stellt sodann fest, dass Fashion ID für die Datenver-

arbeitungsvorgänge, die Facebook Ireland nach der Übermittlung der 

Daten an sie vorgenommen hat, anscheinend nicht als verantwortlich 

angesehen werden kann. Es erscheine nämlich auf den ersten Blick 

ausgeschlossen, dass Fashion ID über die Zwecke und Mittel dieser 

Vorgänge entscheidet.

Dagegen könne Fashion ID für die Vorgänge des Erhebens der in Rede 

stehenden Daten und deren Weiterleitung durch Übermittlung an Fa-

cebook Ireland als gemeinsam mit Facebook verantwortlich angesehen 

werden, da (vorbehaltlich der vom OLG Düsseldorf vorzunehmenden 

Nachprüfung) davon ausgegangen werden könne, dass Fashion ID und 

Facebook Irland gemeinsam über die Zwecke und Mittel entscheiden.

Es scheine insbesondere, dass die Einbindung des „Gefällt mir“-But-

tons von Facebook durch Fashion ID in ihre Website ihr ermöglicht, 

die Werbung für ihre Produkte zu optimieren, indem diese im sozialen 

Netzwerk Facebook sichtbarer gemacht werden, wenn ein Besucher 

ihrer Website den Button anklickt. Um in den Genuss dieses wirtschaft-

lichen Vorteils kommen zu können, der in einer solchen verbesserten 

Werbung für ihre Produkte besteht, scheine Fashion ID mit der Einbin-

dung eines solchen Buttons in ihre Website zumindest stillschweigend 

in das Erheben personenbezogener Daten der Besucher ihrer Website 

und deren Weitergabe durch Übermittlung eingewilligt zu haben. Da-

bei würden diese Verarbeitungsvorgänge im wirtschaftlichen Interesse 

sowohl von Fashion ID als auch von Facebook Ireland durchgeführt, 

für die die Tatsache, über diese Daten für ihre eigenen wirtschaftlichen 

Zwecke verfügen zu können, die Gegenleistung für den Fashion ID ge-

botenen Vorteil darstelle.

Der EuGH betont, dass der Betreiber einer Website wie Fashion ID für 

bestimmte Vorgänge der Verarbeitung der Daten der Besucher sei-

ner Website wie das Erheben der Daten und deren Übermittlung an 

Facebook Ireland als (Mit-)Verantwortlicher diesen Besuchern zum 

Zeitpunkt des Erhebens bestimmte Informationen zu geben hat, wie 

beispielsweise seine Identität und die Zwecke der Verarbeitung.

Außerdem präzisiert der Gerichtshof noch zwei der sechs in der Richt-

linie vorgesehenen Fälle einer rechtmäßigen Verarbeitung personen-

bezogener Daten. Zu dem Fall, in dem die betroffene Person ihre Ein-

willigung gegeben hat, heißt es, dass der Betreiber einer Website wie 

Fashion ID diese Einwilligung vorher (nur) für die Vorgänge einholen 

muss, für die er (mit-)verantwortlich ist, das heißt das Erheben und 

die Übermittlung der Daten. Zu den Fällen, in denen die Datenverar-

beitung zur Verwirklichung eines berechtigten Interesses erforderlich 

ist, entscheidet der EuGH, dass jeder der für die Verarbeitung (Mit)

Verantwortlichen, das heißt der Betreiber einer Website und der An-

bieter eines Social Plugins, mit dem Erheben und der Übermittlung der 

personenbezogenen Daten ein berechtigtes Interesse wahrnehmen 

muss, damit diese Vorgänge für jeden Einzelnen von ihnen gerechtfer-

tigt sind.

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 29.07.2019, C-40/17

Versandapotheke bekommt keinen Schadenersatz 
wegen Untersagung von Werbemaßnahmen

Eine Versandapotheke ist mit ihrer Schadenersatzklage gegen die Apo-

thekerkammer Nordrhein gescheitert. Die Apotheke hatte geltend 

gemacht, ihr sei durch den Vollzug zu Unrecht ergangener Werbe-

Verbote ein Schaden von knapp 14 Millionen Euro entstanden. Das 

Landgericht (LG) Düsseldorf erachtete die Verbote indes für rechtens.

Die Versandapotheke hatte im Rahmen verschiedener Werbemaßnah-

men mit Gutscheinen, zum Beispiel für ein Hotel, Kostenerstattungen 

oder Prämien, um Kunden geworben. Die Apothekerkammer war der 

Ansicht, dass dieses Vorgehen gegen die für Arzneimittel bestehende 

Preisbindung verstoße. Sie erwirkte deshalb in mehreren Fällen einst-
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weilige Verfügungen und ließ der Versandapotheke die Werbemaß-

nahmen untersagen.

Die Versandapotheke argumentierte vor dem LG Düsseldorf, aufgrund 

eines zwischenzeitlich ergangenen Urteils des Europäischen Gerichts-

hofes (EuGH) stehe fest, dass die Werbemaßnahmen zulässig gewesen 

und die Verbotsverfügungen daher zu Unrecht ergangen seien. Das 

deutsche Arzneimittelpreisrecht gelte nach dem Urteil des EuGH nicht 

für im Wege des Versandhandels nach Deutschland eingeführte Arz-

neimittel. Der Vollzug der Verbotsverfügungen habe bei ihr den gel-

tend gemachten Schaden verursacht.

Das LG Düsseldorf hat entschieden, dass die betroffenen einstweiligen 

Verfügungen trotz der Entscheidung des EuGH zu Recht ergangen sind 

und die Apothekerkammer Nordrhein deshalb keinen Schadenersatz 

zahlen muss. Die Werbemaßnahmen wären nämlich jedenfalls wegen 

eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

sowie das Heilmittelwerbegesetz zu erlassen gewesen. Mit diesen Re-

gelungen habe sich das Urteil des EuGH nicht befasst. Die Regelungen 

verfolgten auch einen anderen Zweck als die Preisbindung im Arznei-

mittelrecht. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es besteht das Rechtsmittel der Beru-

fung zum Oberlandesgericht.

Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 17.07.2019, 15 O 436/16, nicht 

rechtskräftig

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug für Umbau 
privat genutzten Badezimmers

Die Kosten für den Umbau eines privat genutzten Badezimmers gehö-

ren nicht zu den abziehbaren Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die zusammen veranlagten Kläger hatten im Jahr 2011 das Badezimmer 

und den vorgelagerten Flur in ihrem Eigenheim umfassend umgebaut. 

In dem Eigenheim nutzte der Kläger ein häusliches Arbeitszimmer für 

seine selbstständige Tätigkeit als Steuerberater, das 8,43 Prozent der 

Gesamtfläche ausmachte. Der Kläger machte für das Streitjahr 8,43 

Prozent der entstandenen Umbaukosten gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 

6b Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes als Betriebsausgaben 

im Zusammenhang mit seinem häuslichen Arbeitszimmer geltend. 

Diese Aufwendungen in Höhe von rund 4.000 Euro berücksichtigte 

das Finanzamt – mit Ausnahme der Kosten für den Austausch der Tür 

zum Arbeitszimmer – nicht. Das hat der BFH nunmehr als dem Grunde 

nach zutreffend angesehen.

Nach dem Urteil des BFH sind Renovierungs- oder Reparaturaufwen-

dungen, die wie zum Beispiel Schuldzinsen, Gebäude-AfA oder Müll-

abfuhrgebühren für das gesamte Gebäude anfallen, zwar nach dem 

Flächenverhältnis aufzuteilen und damit anteilig zu berücksichtigen. 

Nicht anteilig abzugsfähig seien jedoch Kosten für einen Raum, der wie 

im Streitfall das Badezimmer und der Flur der Kläger ausschließlich – 

oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang – privaten Wohnzwe-

cken dient. Erfolgen Baumaßnahmen in Bezug auf einen privat genutz-

ten Raum, fehle es an Gebäudekosten, die nach dem Flächenverhältnis 

aufzuteilen und anteilig abzugsfähig sind.

Da das Finanzgericht (FG) keine hinreichenden Feststellungen zu 

ebenfalls streitigen Aufwendungen für Arbeiten an Rollläden des Hau-

ses der Kläger getroffen hatte, konnte der BFH allerdings in der Sache 

nicht abschließend entscheiden und verwies die Sache an das FG zu-

rück. Sollte es dabei um die Rollladenanlage des Wohnzimmers gegan-

gen sein, lägen auch insoweit keine abziehbaren Aufwendungen vor.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2019, VIII R 16/15


